
5. Die aktuellen Entschließungen der Informationsfreiheitsbeauftragten 

in Deutschland 

5.1 Regelungen zum Informationszugang der Bürgerinnen und Bürger 

vereinheitlichen! 
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 16. Dezember 2009) 

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten des Bundes und der Länder begrüßt die 

Ankündigung in der Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung, die Ansprüche der 

Verbraucherinnen und Verbraucher auf Information in einem einheitlichen Gesetz zur Regelung der 

Informationsansprüche der Bürgerinnen und Bürger zusammenzufassen. 

Die Ansprüche auf Einsicht in Verwaltungsakten und auf Zugang zu sonstigen Informationen 

öffentlicher Stellen sind derzeit auf eine Vielzahl von Einzelvorschriften verteilt: Sie finden sich 

insbesondere im Informationsfreiheitsgesetz, im Umweltinformationsgesetz und im 

Verbraucherinformationsgesetz. Dabei werden vergleichbare Sachverhalte unterschiedlich geregelt, 

etwa die Voraussetzungen für den Informationszugang, die Fristen zur Beantwortung von Anfragen, 

die Gebühren, welche für den Informationszugang zu entrichten sind, und die Rechte auf Anrufung der 

Informationsfreiheitsbeauftragten. Diese Zersplitterung erschwert die Wahrnehmung der Rechte der 

Bürgerinnen und Bürger und trägt zu Unsicherheiten bei der Rechtsanwendung durch die Behörden 

bei. 

Bei der anstehenden Überarbeitung sollten die Vorschriften so gestaltet werden, dass ein Höchstmaß 

an Transparenz und Bürgerfreundlichkeit erreicht wird. Die vielfältigen gesetzlichen 

Ausnahmetatbestände, wegen derer ein Informationszugang verweigert werden kann, gehören auf 

den Prüfstand. 

5.2 Informationsfreiheit bei öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 24. Juni 2010) 

Die Informationsfreiheit erfasst grundsätzlich alle Formen und Bereiche öffentlich-rechtlichen 

Handelns. Ihr Ziel ist es, Verwaltungsvorgänge transparenter zu gestalten und den Menschen die 

politische Mitgestaltung zu erleichtern. Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in 

Deutschland weist deshalb darauf hin, dass das Recht auf Informationszugang auch gegenüber den 

öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten als Trägern mittelbarer Staatsverwaltung gilt, sofern nicht 

deren grundrechtlich geschützte journalistisch-redaktionelle Tätigkeit berührt ist.  

Die Rundfunkfreiheit garantiert den Schutz vor staatlicher Kontrolle und Beeinflussung. Eine Öffnung 

aller Sendeanstalten außerhalb dieses geschützten Kernbereichs für die Informationsbelange der 

Bürgerinnen und Bürger gefährdet diese Freiheit nicht. Offenheit und Transparenz sind keine 

Bedrohungen, sondern schaffen Vertrauen in der Bevölkerung. Die Geltung der 

Informationsfreiheitsgesetze wird die Rundfunkanstalten daher in ihrem demokratischen Auftrag und 

Selbstverständnis nachhaltig stärken.  

Die derzeitige Rechtslage ist aufgrund unterschiedlicher Landesgesetze uneinheitlich. Während in 

einigen Bundesländern die Anwendbarkeit des Informationsfreiheitsgesetzes ausdrücklich 



festgeschrieben oder ausgeschlossen ist, ergibt sie sich in anderen Bundesländern nur aus 

allgemeinen Regeln. Einige Sendeanstalten der ARD (Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen 

Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland) sind zudem in Ländern ansässig, in denen noch 

immer kein Informationsfreiheitsgesetz gilt.  

Die Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten in Deutschland fordert deshalb die Schaffung 

ausdrücklicher Rechtsvorschriften, sofern nicht schon vorhanden, nach denen die jeweiligen 

Informationsfreiheitsgesetze auch auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten außerhalb der 

grundrechtlich garantierten Rundfunkfreiheit anzuwenden sind. 

5.3 Verträge zwischen Staat und Unternehmen offen legen! 
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 13. Dezember 2010) 

Öffentliche Stellen des Bundes, der Länder und der Kommunen bedienen sich bei der Wahrnehmung 

ihrer Aufgaben vielfach privater Unternehmen: von großen Firmen, die öffentliche Infrastrukturprojekte 

verwirklichen, bis hin zu kleinen Betrieben, die für eine Gemeinde das Dorffest arrangieren. Dabei 

nimmt der Umfang des Outsourcing ständig zu und umfasst auch zentrale Felder der staatlichen 

Daseinsvorsorge. Die wesentlichen Inhalte und Konditionen werden dabei vertraglich fixiert.  

Das Interesse der Öffentlichkeit an den Inhalten solcher Verträge ist groß, die Bereitschaft der 

Vertragspartner, sie offen zu legen, meist gering. Bisweilen wird privaten Geschäftspartnern sogar die 

Vertraulichkeit der Vertragsbestimmungen ausdrücklich zugesichert, um deren Offenbarung zu 

vermeiden. 

Von besonderem öffentlichen Interesse sind aussagekräftige Informationen über öffentliche Gelder, 

die für bestimmte Leistungen bezahlt wurden, ob die Leistungen mit den zuvor ausgeschriebenen 

Anforderungen übereinstimmen und in welcher Höhe Steuermittel dafür aufgewendet werden. Diese 

Angaben dienen der Haushaltstransparenz und der Verhinderung von Korruption. Transparenz bei 

derartigen Verträgen ist auch deshalb besonders wichtig, weil hier nicht selten langfristige 

Weichenstellungen getroffen werden, die auch Parlamente späterer Legislaturperioden nicht mehr 

ändern können. Angaben hierüber dürfen der politischen Diskussion nicht vorenthalten werden. 

Die Informationsfreiheitsbeauftragten fordern deshalb, die Verträge zwischen Staat und Unternehmen 

grundsätzlich offen zu legen. Die pauschale Zurückweisung von auf solche Verträge gerichteten 

Auskunftsbegehren unter Hinweis auf Vertraulichkeitsabreden und Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse ist nicht länger hinnehmbar. Die Konferenz hält es deshalb für zwingend 

geboten, den Zugang zu entsprechenden Verträgen in den Informationsfreiheitsgesetzen 

sicherzustellen, wie dies jüngst im Berliner Informationsfreiheitsgesetz (GVBl. Berlin 2010, Seite 358) 

geschehen ist. 

5.4 Open Data: Mehr statt weniger Transparenz! 
(Entschließung der Konferenz der Informationsfreiheitsbeauftragten vom 13. Dezember 2010) 

Die Wikileaks-Debatte zeigt beispielhaft sowohl ein wachsendes Bedürfnis der internationalen 

Öffentlichkeit nach verbesserter Information und mehr Transparenz staatlichen Handelns als auch 

nach einem wirksamen rechtsstaatlichen Rahmen für den Zugang zu öffentlichen Informationen. Auch 

in Deutschland muss die Transparenz des politischen Handelns einen deutlich höheren Stellenwert 



bekommen, indem die rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zum Zugang zu staatlichen 

Informationen verbessert werden. 

Die Informationsfreiheitsbeauftragten haben bereits vor vier Jahren die Verwaltungen aufgefordert, 

Informationen nicht erst auf Anfrage zu gewähren, sondern auch aus eigener Initiative im Internet zu 

veröffentlichen. Den Bürgerinnen und Bürgern soll damit der Zugang erleichtert und gleichzeitig der 

Aufwand für die öffentlichen Stellen mit der Bearbeitung von individuellen Anträgen auf 

Informationszugang reduziert werden. 

Inzwischen ist einiges geschehen: Immer mehr Informationen, zum Beispiel über die Umwelt, 

Gerichtsentscheidungen, Parlamentsdokumente, amtliche Statistiken oder Vorlagen kommunaler 

Vertretungen, sind im Internet frei zugänglich. Aber immer noch fehlt ein Wegweiser durch die meist 

dezentral veröffentlichten Informationen ebenso wie ein einheitlicher technischer Standard, der die 

Weiterverwendung der Informationen erleichtern würde.  

Beispiele aus dem In- und Ausland zeigen bereits heute, dass es möglich ist, eine Vielzahl von 

Informationen übersichtlich und über eine einheitliche Plattform zur Verfügung zu stellen. So kann 

Transparenz gleichermaßen einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie und auch zur effizienten 

Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung leisten. 
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